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vor etwa einem Monat fand die General-
versammlung der Jugend für das Leben 
in Linz statt. Was soll man sagen? Viele 
junge Leute, viel Potential! Seit letztem 
Jahr hat sich extrem viel getan. Der letz-
te Pro Life Marsch war ein voller Erfolg, 
wir hatten so viele Aktionen wie schon 
lange nicht mehr. Wir zeigen den vor-
geburtlichen Kindern weiterhin, dass wir 
sie nicht vergessen haben und dass ihr 
Schutz einer der wichtigsten Aufgaben 
unserer Gesellschaft ist!

In Österreich dürfen Kinder mit Behin-
derung bis zur Geburt abgetrieben wer-
den. Das ist ein Skandal. Hier darf ein 
voll ausgewachsenes Baby völlig unge-
straft umgebracht werden - und keinen 
interessiert es. Momentan reicht schon 
allein der Verdacht auf Behinderung, 
dass eine Abtreibung bis zur Geburt hin 
durchgeführt werden darf.
Im Parlament gab es bereits eine brei-
te Zustimmung dafür, diese Sonderre-
gelung abzuschaffen. Jedoch scheiterte 

das an der Gesundheitsministerin Sabi-
ne Oberhauser. Jetzt haben wir unsere 
Forderungen bekräftigt. Am 21. März war 
Down-Syndrom-Tag. Und genau an die-
sem Tag waren wir vor dem Parlament 
demonstrieren, um zu zeigen, dass Men-
schen mit Down-Syndrom genauso ein 
Recht auf Schutz und Leben haben.

Und sonst? Diesen Sommer findet wie-
der der Pro Life Marsch statt. Aber nicht 
irgendeiner. Wir gehen von Tirol nach 
Vorarlberg. Warum genau durch die-
se Länder? Hier werden noch keine Ab-
treibungen in öffentlichen Krankenhäu-
sern durchgeführt. Doch die Länder 
stehen unter extremem Druck. Man will 
sie dazu drängen, auch in ganz norma-
len Krankenhäusern Abtreibungen anzu-
bieten. Wir werden zeigen, dass die Ti-
roler und Vorarlberger auf dem richtigen 
Weg sind, und ihnen den Rücken stär-
ken. Dazu wollen wir, dass unser Marsch 
von einer lauten Werbekampagne be-
gleitet wird.

Was heißt das für uns? Wir brauchen je-
den einzelnen! Du bist jung und willst 
Leben retten? Melde dich bei uns! Au-
ßer den größeren Aktionen gibt es das 
ganze Jahr über Aktivitäten, wo man eine 
“Gaudi” hat und was weiterbringt.

Verbunden im Einsatz für das Leben, 
Josef Büchsenmeister, Vorsitzender der 
Jugend für das Leben 

Liebe Freunde des Lebens,
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Sei es die Offenherzigkeit, mit der 
sie einem gegenübertreten, die be-
achtliche Charakterstärke, über die 
sie verfügen, ihr entwaffnender Hu-
mor, der uns so oft ein Lächeln auf  
die Lippen zaubert oder schlichtweg 
ihr besonderes Gespür für Musik 
und Emotion, das uns zum Staunen 
bringt. All diese Wesenszüge stehen 
im untrennbaren Zusammenhang 
mit der weitreichend bekannten 
„Trisomie 21“, einer einfachen Ge-
nommutation, die in unseren Augen 
den völlig falschen Stempel trägt.

Glückseligkeit?
Wer sich nicht scheut, mit genann-
ten Eigenschaften zu befassen, sollte 
schnell zu dem Fazit gelangen, dass 
diese durchaus eine beträchtliche 
Bereicherung für uns alle – wie wir 
da sind, in unserer Buntheit und 
Einmaligkeit – darstellen. Tatsäch-
lich scheint es ja so, als hätten jene 
unter unseren Mitmenschen, die 
sich mit diesem Zusatzchromosom 
ins Leben stürzten, ergänzend auch 
noch einen „Wonnekoffer“ mit in 
diese Welt genommen. Vielmehr 
scheinen sie ja jene Minderheit 
darzustellen, die es trotz noch so 
grauer Tage nach wie vor schafft, 

dem Leben seine 

Sonnenstunden zu entlocken.
Dabei können wir heute nicht mehr 
erwarten, dass solche Menschen in 
unserer – bei weitem nicht zu Genü-
ge – aufgeklärten Gesellschaft  jene 
Toleranz und Akzeptanz erfahren, 
die ihnen gemäß ihrer menschli-
chen Rechte zusteht. Es ist frustrie-
rend, nicht einmal voraussetzen zu 
können, dass diesen überhaupt erst 
der Weg in unsere Welt gewährt 
wird: Unsagbar traurige 92 Prozent 
überleben ihre Zeit im Mutterleib 
gegenwärtig nicht mehr.

Die Krux an unserer Lei-
stungsgesellschaft
Gerade mit diesem Wissen müssen 
wir uns gezielt fragen, wem diese 
Problematik geschuldet ist! Es geht 
hierbei wohlgemerkt nicht darum, 
den einen Sündenbock zu finden 
und zu desavouieren – was einem 
Verein, der sich über Jahre hinweg 
konsequent für das menschliche 
Leben, in all seinen Facetten 
einsetzt, mehr als fern steht – son-
dern darum, sich nicht davor zu 
scheuen, die eigene Gesellschaft 
auch im 21. Jahrhundert nach wie 
vor zu hinterfragen. Ebendiese 
benutzt nämlich „Leistung“ als den  

 
Maßstab, nach dem der mensch-
liche Wert gemessen wird. Das ist 
auch der Grund weswegen jene, die 
sich beispielsweise intellektuell un-
terhalb der Norm befinden, damit 
rechnen müssen, auf  mieseste Weise 
diskriminiert, ja schlimmstenfalls 
sogar eliminiert zu werden. Führt 
man sich allein den Artikel 2.2. der 
österreichischen Verfassung vor 
Augen, der besagt, dass die Würde 
eines jeden Menschen unantastbar 
ist – das heißt ausnahmslos, egal 
ob „pumperlgsund“  oder schwerst 
behindert – so erkennt man die 
Widerlichkeit, welche hinter der 
gesellschaftlichen Leistungsdoktrin 
steht.

Eugenische Indikation 
Seit gut 150 Jahren liefert die 
„Eugenik“ teilweise nur schwer 
verdaulichen „Diskussionsstoff“. 
Anhänger dieses Konzepts streben 
danach, eine Vermehrung „positiver 
Erbanlagen“ in der Bevölkerung 
zu erreichen. Die fundamentale 
Schwäche liegt dabei allerdings 
in der Bewertung des scheinbar 
„Negativen“. Die Bewertenden 
maßen sich an, über die „Qualität“ 
von Menschen zu urteilen. Wer Ziel 
dieses Angriffs ist, ist von vorne he-
rein klar. Es sind all jene Menschen, 
deren „Genpool“ etwas von der 
Norm abweicht. Das bedeutet, dass 
beispielsweise auch Menschen mit 
Down-Syndrom in letzter Konse-
quenz durch dieses erdachte Raster 
fallen. Die moderne Medizin, die 
es einerseits geschafft hat, alles für 
das Überleben und Wohlergehen 
der ihr anvertrauten Patienten zu 
tun, wird andererseits zur potenti-
ellen Bedrohung für Ungeborene. 
Fruchtwasseruntersuchungen und 
Pränataldiagnostik führen dazu, 

Ein Extra-Chromosom fordert seine Rechte ein

Die Jugend für das Leben demonstriert vor dem Parlament
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dass viele Kinder mit Down-Syndrom nie zur Welt 
kommen dürfen. Wird nämlich eine dementspre-
chende Genmutation vermutet, steht es den Eltern bis 
zur Geburt frei, eine Entscheidung über Leben und 
Tod des Ungeborenen zu treffen. Wird der Weg der 
Abtreibung gewählt, spricht man dabei von „Euge-
nischer Indikation“. Dem Kind wird sein Leben auf  
Grund seiner Gene versagt.
 
Das Kind als Schadensfall 
Ein gesundes Verständnis von Moral scheint heutzu-
tage gänzlich auf  der Stecke zu bleiben, betrachtet 
man den Umstand, dass es hierzulande möglich ist, 
Schadensersatz einzuklagen, wenn das eigene Kind 
„behindert“ ist. Grundsätzlich sieht die rechtliche 
Lage so aus, dass man bei einer vom Arzt gestellten 
Fehldiagnose Schadensersatz einklagen kann. (An-
merkung: An sich ja eine positive Sache, die für betrof-
fene Patienten absolut wichtig ist.) Tatsächlich ist es 
aber leider so, dass immer wieder Eltern dieses Recht 
missbrauchen und ihre Frauenärzte dafür verklagen, 
dass diese eine mögliche „Behinderung“ des Kindes 
übersehen haben und ihnen die Möglichkeit, dieses 
Kind rechtzeitig zu „beseitigen“, dadurch genommen 
wurde. Das Kind wird damit zum Schadensfall degra-
diert.

Politiker äußern sich zur Problematik
Diese Umstände mögen wirklich dazu verleiten, unse-
re Politiker der totalen moralischen Stumpfsinnigkeit 
zu bezichtigen. Der Dialog zeugt aber davon, dass sich 
unter den zahlreichen Gleichgültigen auch einige we-
nige Engagierte hervortun, die so entgegenkommend 
waren, uns unsere Fragen zu beantworten. 
So zum Beispiel Dr. Franz-Joseph Huainigg, der Autor 
und ÖVP-Politiker, der auf  Grund eines Impfschadens 
seit seinem ersten Lebensjahr selbst körperlich schwer 
beeinträchtigt ist. Auf  Anfrage der Jugend für das 
Leben erklärt dieser die gegenwärtige Rechtslage als 
völlig unbefriedigend, sie stelle die Existenzberechti-
gung eines behinderten Kindes von Grund auf  in Fra-
ge. Er fordert eine Änderung im Schadensersatz- und 
Sozialrecht sowie die Schaffung von Sozialfonds. Die 
Eugenische Indikation steht auch in seinen Augen im 
klaren Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskon-
vention, welche besagt, dass alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind, sie gesetzlich gleich zu behandeln 
sind und Anspruch auf  den gleichen Schutz und die 
gleichen Vorteile durch das Gesetz haben.
Die Eugenische Indikation sei demnach zu streichen, 

was Schadensersatzklagen in dieser Form nicht länger 
möglich machen würde. Dr. Huainigg bringt es auf  
den Punkt, wenn er schreibt: „Die Geburt eines Kin-
des ist niemals ein Schadensfall!“

Kinder mit Down-Syndrom können in Öster-
reich bis zur Geburt abgetrieben werden

Ing. Norbert Hofer, dritter Nationalratspräsident und 
Bundespräsidentschaftskandidat der FPÖ, wirft einen 
Blick auf  das Kind in der Gesellschaft und erklärt, 
dass Kinder viel zu häufig als „perfekte Ware“ gesehen 
würden. Die Pränataldiagnostik würde noch zusätz-
lich suggerieren, dass man diesem „Wunschdenken“ 
durch Selektion nachkäme. In erster Linie müsse es 
darum gehen, das Recht des Kindes auf  Leben zu 
garantieren. Behinderungen dürften keinesfalls als 
„Schaden“ dargestellt werden. Auch er hält die Eu-
genische Indikation für eine schwere Diskriminierung. 
Norbert Hofer steht für die Abschaffung der Euge-
nischen Indikation ein. Er fordert die Anpassung an 
die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich 
ein, weil „die Würde eines Menschen nicht am Grad 
seiner Behinderung  gemessen werden kann.“

Welt-Down-Syndrom-Tag
Wir teilen diese Ansichten! Aus diesem Grund veran-
stalteten wir am Montag, dem 21. März 2016 – dem 
Welt-Down-Syndrom-Tag – mit zahlreichen Plakaten 
ausgestattet, eine Aktionsdemo vor dem Wiener Parla-
ment.  Wir machten die Stimmen all jener laut, denen 
nie die Möglichkeit dazu gegeben wurde! Wir setzten 
uns gegen die Diskriminierung von Down-Syndrom-
Kindern zur Wehr! 
Wir fordern eine Gesellschaft, die in ihrer genetischen 
Vielfalt nie langweilig wird und danach sinnt, auch 
ein Garant für das Leben der scheinbar Geringsten 
zu sein.

(jw)
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Mit einer parlamentarischen 
Anfrage am 9. Dezember des 
vergangenen Jahres wollte der 
Abgeordnete Marcus Franz vom 
Gesundheitsministerium er-
fahren, wie mit abgetriebenen 
Föten in Österreich verfahren 
wird. Die veröffentlichte Ant-
wort von Bundesministerin Dr. 
Sabine Oberhauser zeugt von 
Ahnungslosigkeit und großem 
gesetzlichen Nachholbedarf.

Als Dr. Marcus Franz am 9. Dezem-
ber eine parlamentarische Anfrage 
an das Bundesministerium für Ge-
sundheit gestellt hat, um zu erfahren, 
was mit abgetriebenen Embryonen 
und Föten in Österreich passiert, 
gab es Hoffnungen, dass politische 
Bewegung in dieses Thema kommt. 
Marcus Franz wollte wissen, ob 
das Gesundheitsministerium schon 
vom Planned Parenthood-Skandal 
erfahren hat, ob bekannt ist, was 
mit abgetriebenen Embryonen in 
Österreich passiert, und ob Fälle von 
illegalen Schwangerschaftsabbrü-
chen bekannt sind.

Auslöser war Planned Pa-
renthood-Skandal
Auslöser für die Anfrage war der 
Planned Parenthood-Skandal in den 
USA, der im vergangenen Jahr welt-
weit für Entsetzen gesorgt hat. Im 
Sommer wurde das Videomaterial 
einer verdeckten Ermittlung veröf-
fentlicht, das zeigt, dass Planned 
Parenthood in den USA in äußerst 
abstoßende und illegale Aktivitäten 
verwickelt ist: Körperteile abgetrie-
bener Babys werden teilweise ohne 
Zustimmung der Mütter ausgebeutet 

und verkauft, nachdem „weniger 
zerstörerische Methoden“ einge-
setzt wurden, um die vorbestellten 
Organe bei den Abtreibungen nicht 
zu beschädigen. Ein Video zeigt, 
dass Organe von Babys entnommen 
werden, deren Herz zum Zeitpunkt 
der Spätabtreibung noch schlägt. 
Weil Planned Parenthood in Ös-
terreich durch die „Österreichische 
Gesellschaft für Familienplanung“ 
aktiv ist, stellt sich auch die Frage, 
was hierzulande mit abgetriebenen 
Embryonen und Föten gemacht 
wird. Jugend für das Leben begrüßte 
die parlamentarische Anfrage von 
Marcus Franz, die das Gesundheits-
ministerium bis 9. Februar 2016 zu 
beantworten hatte.

Planned Parenthood-Skandal 
„nicht bekannt“
Als die Antwort veröffentlicht wurde, 
zeigte das Gesundheitsministerium 
Desinteresse und Ahnungslosigkeit. 
Der Planned Parenthood-Skandal 
war dem Ressort nicht bekannt, 
erst durch die Anfrage wurden sie 
darauf  aufmerksam. Ob bzw. in 
welchem Umfang abgetriebene Fö-
ten von österreichischen Ärzten und 
Krankenanstalten weitergegeben 
bzw. verwendet werden, ist dem Ge-
sundheitsressort auch nicht bekannt. 
Ebenso wenig gebe es Statistiken 
bezüglich der Anzahl von legalen 
und illegalen Schwangerschafts-
abbrüchen. Allerdings geht das 
Gesundheitsministerium davon aus, 
„dass auch die Verwendung von Ge-
weben und Zellen von Embryonen 
bzw. Föten für Forschungszwecke der 
Zustimmung der Patientin bei einem 
Schwangerschaftsabbruch bedürfte.“ 

JfdL-Pressesprecherin Carina Eder 
zeigt sich enttäuscht über die Ant-
wort: „Es war zu erwarten, dass die 
Antwort dürftig ausfallen wird. Dass 
jedoch so viele Fragen offenbleiben, 
hat sogar mich als Optimistin über-
rascht.“ Weiter ergänzt sie: „Wir als 
Verein Jugend für das Leben begrü-
ßen vorbeugende Maßnahmen des 
Gesundheitsministeriums, um jede 
missbräuchliche Verwendung von 
abgetriebenen Föten in Österreich 
zu verhindern.“

„Es besteht ein gesetzlicher 
Nachholbedarf“
Auch Dr. Marcus Franz nahm auf  
Anfrage der Jugend für das Leben 
dazu Stellung: „Mit meiner parla-
mentarischen Anfrage an das Ge-
sundheitsministerium habe ich den 
ersten Schritt gesetzt, um eine mit 
Schwangerschaft und Abtreibung 
in Beziehung stehende Problematik, 
die nicht nur ethische, sondern auch 
rechtliche Fragen beinhaltet, ins 
öffentliche Bewusstsein zu bringen. 
Aus meiner Sicht ist nun unbedingt 
eine weiterführende Beschäftigung 
mit dem Thema notwendig, weil 
hier offensichtlich ein gesetzlicher 
Nachholbedarf  besteht.“ Ebenso 
hält Franz es für sinnvoll, offizielle 
statistische Erhebungen der Abtrei-
bungszahlen anzustreben, so wie 
es in nahezu allen europäischen 
Ländern längst Standard sei, so der 
Abgeordnete. „Ich bin überzeugt, 
dass wir nur auf  der Grundlage von 
validen und anonym erhobenen 
Daten eine bessere und lebensbeja-
hende Unterstützung für ungewollt 
schwangere Frauen entwickeln 
können.“           (tb)

Was passiert mit abgetriebenen Embryonen 
in Österreich?

Das Gesundheitsministerium weiß es nicht.
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Kinofilm: 24-Wochen

9 von 10 Kindern mit Down-
Syndrom werden abgetrieben

Der einzige deutsche Film bei der 
Berlinale 2016 beschäftigt sich mit 
dem Thema Spätabtreibung.
Es geht um eine Kabarettistin, die 
im sechsten Monat ihrer Schwanger-
schaft erfährt, dass das Kind Down-
Syndrom und einen Herzfehler hat. 
Sie und ihr Mann denken daraufhin 
über eine Abtreibung nach. Der 
Streifen zeigt lebensnahe den Gewis-
senskonflikt aller Beteiligten und wie 
sie zu einer Entscheidung kommen.
Nachdem die Regisseurin Anne 
Zohra Berrached erfuhr, dass in 
Deutschland (auch in Österreich) Ab-
treibung bei Behinderungen bis kurz 
vor der Geburt möglich ist, wollte 
sie, ohne Stellung zu beziehen, in 
dieses heikle Thema einführen, über 
das eigentlich keiner nachdenken 
möchte. Sie versucht, die Menschen 
zu berühren und dazu zu bewegen, 
selbst Stellung zu beziehen. Da 
Berrached auch informieren möchte, 
hat sie vorab intensive Recherchen im 
Gespräch mit Ärzten, Psychologen 
und Betroffenen durchgeführt.
Einzigartig sind in dem Film die 
gezeigten Endoskopiebilder des unge-
borenen Kindes, die ein Fetalchirurg 
zur Verfügung gestellt hat. Diese 
Bilder sollen die enge Bindung der 
Mutter zum Kind aufzeigen.
„24-Wochen“ ist ein Film, der zum 
Nachdenken anregen soll.

(dl)

Nordirland bleibt kon-
servativ

Im Februar dieses Jahres wurde auch 
im Regionalparlament Nordirlands 
über eine Lockerung des strengen 
Abtreibungsgesetzes diskutiert. Der 
Antrag wurde von der Allianz-
partei eingereicht. Es ging darum, 
Schwangerschaftsabbrüche bei 
Sexualverbrechen oder bei schlechten 
Überlebensprognosen des Kindes zu 
erlauben.

Nordirisches Parlament 
stimmt gegen Liberali-
sierung von Abtreibung

59 der Abgeordneten waren gegen 
den Antrag. 40 stimmten dafür ab. 
Viele der Gegner allerdings votierten 
nur dagegen, weil für eine solche 
Reform mehr Zeit nötig sei.
Ende November hatte die Justiz 
Nordirlands das geltende Abtrei-
bungsrecht kritisiert. Es missachte 
die persönlichen Umstände von Ver-
brechensopfern und verletze damit 
die Menschenrechte. In Nordirland 
ist Abtreibung nämlich nur dann 
erlaubt, wenn das Leben der Mutter 
in Gefahr ist. Jedes Jahr gehen daher 
hunderte Frauen ins Ausland, um ihr 
Kind abtreiben zu lassen.

(dl)

ONE OF US APPEAL - Die 
Initiative geht weiter

Vor knapp 4 Jahren startete die bis 
jetzt größte europäische Bürgeriniti-
ative. Innerhalb eines Jahres unter-
zeichneten 1.894.693 Unterstützer 
die Petition, damit die EU in Zukunft 
die Finanzierung von verbrau-
chender Embryonenforschung und 
die Förderung von Abtreibung im 
Rahmen der EU-Entwicklungshilfe 
einstellt. Die Europäische Kommis-
sion hat anschließend mitgeteilt, dass 
sie die beiden Anliegen zurückweist 
und nicht im Sinne der Petenten tä-
tig wird. Man stehe im Einklang mit 
den EU-Verträgen und der Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union, außerdem verfolge man 
nicht ausdrücklich das Ziel, ver-
brauchende Embryonenforschung 
zu finanzieren, heißt es seitens der 
Behörde.

Die Europäische Kommission hat 
den Willen von fast 2 Millionen 
Bürgern missachtet. Jetzt schließen 
sich Fachleute aus Politik, Gesund-
heit und Recht in ganz Europa den 
Unterzeichnern der Initiative an. Sie 
fordern, dass die Europäische Bür-
gerinitiative „One of  us“ Gegenstand 
einer Initiative der Europäischen 
Kommission sein und im Plenum 
diskutiert werden soll. Außerdem 
fordern sie, „dass europäische Insti-
tutionen das ungeborene Kind als 
menschliche Person, als ‚Einen von 
uns (One of  us)‘ anerkennen.“

Die Jugend für das Leben bittet 
Experten aus Politik, Gesundheit 
und Recht, den Appell unter www.
oneofusappeal.eu zu unterstützen.

(tb)

Pressesplitter
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Gebetsnetzwerk
Wer sich für das Lebensrecht ungeborener Kinder 
einsetzt, muss bekanntlich mit großen Widerständen 
rechnen. Schon öfters hat die Jugend für das Leben 
diese Erfahrung gemacht und Rückschläge erlitten. 
Oft wurde der Wunsch laut, den Verein und sein 
Anliegen mehr ins Gebet einzuschließen. Bei der 
Generalversammlung im Februar wurde schließlich 
der Startschuss für ein Gebetsnetzwerk gegeben, das 
explizit für die Anliegen des Vereins und des Lebens-
rechts der Ungeborenen betet. Seitdem erscheint mo-
natlich unser Gebetsbrief, der über aktuelle Anliegen 
und Hintergründe des Vereins informiert, sodass Mit-
beter unsere Arbeit im Gebet mittragen können. Wir 
verschicken ihn per Email, alternativ auch per Post. 
Anmelden kann man sich auf  unserer Homepage 
unter www.jugendfuerdasleben.at/gebetsnetzwerk, te-
lefonisch oder per Mail. Wir würden es Ihnen danken, 
wenn auch Sie die Jugend für das Leben ins Gebet 
einschließen könnten.

(tb)

Beiliegendes Gebetskärtchen: Ge-
betsaktion „Gebet für eine Kultur des 
Lebens“
Vor einigen Monaten, als die Gender-Ideologie 
auch in Österreich mit einem neuen Erlass zur Se-
xualerziehung so richtig durchstarten wollte, wurde 
in der Diözese Linz der „kirchliche Arbeitskreis zu 
gesellschaftsrelevanten Fragen“ gegründet. Zu diesem 
Arbeitskreis gehören Vertreter von verschiedenen 
Erneuerungsbewegungen, TeenStar und NER und 
auch Bischof  em. Ludwig Schwarz. Angesichts der 
scheinbaren Übermacht an Bedrohungen für das Le-
ben und die Familie und unserer Ohnmacht, dagegen 
anzukämpfen, wird auf  die Zusage Gottes vertraut, 
all unsere Sorgen mit Dank vor Gott zu bringen und 
sich darauf  zu besinnen, dass wir den Herrn des Him-
mels und der Erde, aller Mächte und Gewalten auf  
unserer Seite haben! In dieses „Gebet für eine Kultur 
des Lebens“ werden die Ehepaare, Familien, Kinder 
und Jugendlichen, Politiker und Verantwortungsträger 
hineingenommen, auf  dass der Wert und die Würde 
des Lebens wieder mehr beachtet werden.  Herzliche 
Einladung, dieses Gebet, an dem viele Menschen 
mitgeschrieben haben, täglich mitzubeten! Die Ge-
betskärtchen können – auch in größerer Stückzahl 
zum Verteilen – unter folgender Mail-Adresse bestellt 
werden: kirchlicher.arbeitskreis@outlook.com

(jg)

Gräfin Johanna von 
Westphalen verstorben
Die Jugend für das Leben gedenkt 
ihrer und bedankt sich für ihre Ver-

dienste

Die bekannte Lebensrechtlerin Gräfin Johanna von 
Westphalen ist am 21. Januar verstorben. Als eine 
Vorreiterin der Lebensrechtsbewegung in Deutsch-
land gründete sie die Christdemokraten für das 
Leben (CDL) und die Stiftung Ja zum Leben. Im Juni 
2009 überreichte Gräfin Johanna der Jugend für das 
Leben den Stiftungspreis der Stiftung Ja zum Leben 
in München. Mit dieser Preisverleihung hat sie uns 
unglaublich viel Ansporn und entscheidenden Rück-
halt bei unserer Lebensschutzarbeit gegeben. Ihr 
Mut und ihr leidenschaftliches Engagement sind uns 
ein großes Vorbild. Dank ihrer reichlichen Verdienste 
gewinnen die von ihr vor Abtreibung Geretteten und 
die Ungeborenen nun eine Fürsprecherin im Him-
mel. Wir drücken unsere tiefste Anerkennung und 
unser Mitgefühl aus. Möge Gott ihr ihre Verdienste 
vergelten!
 - Im Gedenken an Gräfin Johanna von Westphalen

(tb)

Gräfin Johanna von Westphalen



Jugend für das Leben Österreich:
Starhembergstraße 66/20
4020 Linz
Tel./Fax: 0732/ 78 81 16
Mobil: 0664/ 34 20 804
E-Mail: office@youthforlife.net 
jugendfuerdasleben.at

W: Beatrixgasse 14a/12, 1030 Wien
Tel.: 0664/ 47 31 430
Stmk: 0650/ 35 56 997
Sbg: 0676/ 71 23 289 
Ktn: 0699/ 818 84 993 
NÖ: 0664/ 45 80 771
T: 0699/ 81 29 09 24

Spendenkonto:
PSK 92.167.339 
BLZ: 60.000
IBAN: AT696000000092167339
BIC: OPSKATWW
Allen Spendern ein herzliches
Vergelt‘s Gott!

Name:  

E-Mail:  

Adresse:  

Ort, Datum:  

Unterschrift:  

Das Abo verlängert sich auto-
matisch um ein Jahr, wenn es nicht 
bis 4 Wochen vor Ablauf gekündi-
gt wird. Das Aboentgelt (EUR 2,50) 
lege ich bei. Bitte die Anmeldung 
an das Büro von „Jugend für das 
Leben Österreich“ senden (Adres-
se siehe unterhalb)Ab
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Regionales aus...
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...Innsbruck
Gebetszug für das Leben
Anfang März fand in Innsbruck 
ein Gebetszug für das Leben und 
den Frieden in Europa statt. Die 
Teilnehmer zogen zur Serviten-
kirche, wo eine halbe Stunde lang 
Anbetung in den Anliegen des Le-
bensschutzes gehalten wurde. Dem 
kalten Wetter trotzend, ging man 
betend und singend weiter durch 
die Altstadt hin zum Kloster der 
Ewigen Anbetung. Ein herzliches 
Vergelt’s Gott den Teilnehmern! 
  

(kb)
...Salzburg
Vergiss ihrer nicht
Am 3. April organisiert die Regi-
onalgruppe Salzburg nachträglich 
zum Tag des ungeborenen Kindes 
(25.3.) Vergissmeinnicht-Aktionen, 
bei der nach einer hl. Messe (St. 
Blasius, Franziskaner Kirche, St. 
Sebastian) kleine Säckchen mit 
Vergissmeinnicht-Blumensamen 
an die Gläubigen verteilt werden. 

Die Blumensamen sollen nach dem 
Einsetzen an die vielen ungebo-
renen Kinder erinnern, an die in 
Österreich niemand denkt.

(hb)
...Linz
Amtseinführung bei Bischof  
Scheuer
Die Regionalgruppe besuchte 
Bischof  Scheuer bei seiner Amts-
einführung am 17.1. im Linzer 
Mariendom und wünschte ihm 
Gottes Segen für die Zukunft. Bi-
schof  Scheuer versicherte, dass er 
weiterhin für das Lebensrecht der 
Ungeborenen eintreten werde.

Regionalgruppe Linz

Monatswallfahrt nach Maria 
Puchheim
Am 2. April gestaltet die Jugend 
für das Leben Linz die Monats-
wallfahrt der Legio Mariens zur 
Basilika der Redemptoristen in 
Puchheim. Weihbischof  Dr. Andre-
as Laun wird die hl. Messe feiern.
14:00 Uhr: Rosenkranz
14:30 Uhr: hl. Messe
15:30 Uhr: eucharistische Anbetung
16:30 Uhr: eucharistischer Segen

(tb)
...Graz
Verleumnderischer Artikel 
über Jugend für das Leben in 
Kronenzeitung
Am 6. Februar wurde ein Artikel 
in der Grazer Kronenzeitung 
veröffentlicht, worin der Jugend 
für das Leben vorgeworfen wird, 
mit ihren Schuleinsätzen „übelste 
Propaganda“ zu betreiben. Hin-
tergrund sind Behauptungen der 
Mutter einer Schülerin gegenüber 
der Kronenzeitung, die Jugend für 

weiter auf  Seite 8
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Besuch uns auf:

www.jugendfuerdasleben.at

Jugend für das Leben
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zu Regionales:
das Leben würde Schülern blutige 
Abtreibungsfilme und dergleichen 
zeigen. Diese Behauptungen ent-
sprechen nicht der Wahrheit. Der 
Artikel und eine Stellungnahme 
sind auf  www.jugendfuerdasleben.at 
online gestellt.            (je)

...Klagenfurt
Infoabend Abtreibung und 
Euthanasie
Am 10.3. organisierte die Jugend 
für das Leben zusammen mit dem 
katholischen Familienverband 
Kärnten einen Infoabend über Ab-
treibung und Euthanasie. „Was ist

assistierter Suizid, und wo darf  er 
durchgeführt werden? Wann darf  in 
Österreich eine Abtreibung durch-
geführt werden? Wie lauten die 
offiziellen Zahlen von Abtreibungen 
in Österreich, Deutschland, Euro-
pa?“ Diese und viele andere Fragen 
konnte Frau Alexandra Linder im 
Rahmen ihres Vortrags beantwor-
ten, wobei die Vortragende vor allem 
durch gut fundierte und ausführlich 
recherchierte Fakten und Beispiele 
im Gedächtnis der Anwesenden 
bleiben wird. Im Laufe des Abends 
aufgekommene Fragen konnten im 
Anschluss bei einer Agape in Ruhe 
besprochen werden. “

(ms)

Unsere Lifetimes: Jetzt 
auch online!

Seit der letzten Ausgabe steht unse-
re Lifetimes auch online auf unserer 
Homepage als PDF zum Download zur 
Verfügung. Sie kann unter dem Link 
www.jugendfuerdasleben.at/lifetimes_
archiv/ oder auf der Startseite im Menü un-
ter „Lifetimes“ abgerufen werden.          (tb)

Pro Life Marsch 2016 
INNSBRUCK - BREGENZ
In Österreich wird jedes dritte Kind ab-
getrieben und trotzdem fast nicht da-
rüber gesprochen. Darum gehen wir 
durch Österreich und bringen die-
ses Unrecht an die Öffentlichkeit!
Komm mit zum Pro Life Marsch 2016 
vom 20.8. bis 3.9. – oder tagewei-
se – von Innsbruck nach Bregenz!
Mehr Infos und Anmeldung:
www. jugendfuerdas leben.a t /p lm

(tb)
Infoabend Abtreibung und Euthanasie in Klagenfurt


